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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Liste der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Bekanntmachung vom 7. April 2020

StadtWohn III A 2

Telefon: 90139-5192 oder 90139-3000, intern 9139-5192

Unter Bezugnahme auf § 6 Satz 2 der Verordnung über den Beruf des Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO) vom 31. März 
1987 (GVBl. S. 1333), die zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. S. 263) geändert worden ist, mache ich bekannt:

Mit Wirkung vom 1. April 2020 hat sich die Anschrift der Geschäftsstelle des Öffent
lich bestellten Vermessungsingenieurs Herrn Dipl.-Ing. (FH) Christian Kersten 
geändert.

Die neue Anschrift lautet: 

Pettenkoferstraße 4 B, 10247 Berlin
Telefonnummer der Geschäftsstelle: 030 470104-15 
Telefaxnummer der Geschäftsstelle: 030 715554-56 
E-Mail-Adresse: info@vermessung-kersten.de

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietzuschuss  
nach § 9 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung  

im Wohnungswesen Berlin vom 11. Februar 2020  
(MietzuschussVV nach § 9 MietenWoG Bln)

Bekanntmachung vom 2. April 2020

StadtWohn IV A 3-2

Telefon: 90139-4778 oder 90139-3000, intern 9139-4778

Aufgrund § 9 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin 
(MietenWoG Bln) in Verbindung mit § 3 Absatz 4 Nummer 3 des Investitionsbank
gesetzes wird im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen bestimmt:

1 - Allgemeines Zweck der Maßnahme, Geltungsbereich
(1) Das Land Berlin gewährt gemäß § 9 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) entsprechend den Bestimmungen in 
§ 2 WoG Bln nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschriften für Mieterhaushalte in 
Wohnungen, die unter den Anwendungsbereich des § 1 MietenWoG Bln fallen, einen 
Mietzuschuss zur Senkung der monatlichen Mietbelastung in den Fällen, in denen 
die nach § 8 MietenWoG Bln genehmigte höhere Miete die Mietobergrenze nach  
§§ 6 und 7 MietenWoG Bln überschreitet.

(2) Mietzuschuss wird nur auf Antrag gewährt.

2 - Begünstigter Personenkreis
(1) Mietzuschuss wird Mieterhaushalten gewährt, für deren Wohnung eine Genehmi-
gung gemäß § 8 MietenWoG Bln vorliegt und bei denen die zulässige Miete aufgrund 
der Genehmigung über der maßgeblichen Mietobergrenze nach §§ 6 und 7  
MietenWoG Bln liegt.

(2) Mietzuschuss wird Mieterhaushalten in Wohnungen, die unter den Anwendungs-
bereich des § 1 MietenWoG Bln fallen in Abhängigkeit von der Miethöhe und dem 
Einkommen gewährt.

(3) Anspruchsberechtigt sind Mieterhaushalte mit einem Einkommen von bis zu 40 % 
über den Einkommensgrenzen nach § 9 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgeset-
zes.

mailto:info@vermessung-kersten.de
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3 - Einkommensermittlung und berücksichtigungsfähige Haushaltsangehörige
(1) Für die Berechnung des Mietzuschusses sind die Einkommensverhältnisse durch 
die zuständige Stelle zu überprüfen. Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt 
der Antragstellung.

(2) Für die Feststellung der Einkommensverhältnisse ist das anrechenbare Gesamt
einkommen entsprechend §§ 20 bis 24 WoFG zu berechnen. Für die Überprüfung 
der Einkommensverhältnisse ist die Mitteilung zur Prüfung der Einkommensverhält
nisse der §§ 9, 18 und 20 bis 24 WoFG in der jeweils geltenden Fassung insoweit 
entsprechend anzuwenden.

(3) Haushaltsangehörige werden entsprechend § 18 Absatz 1 Satz 1 WoFG berück-
sichtigt. § 18 Absatz 1 Satz 2 WoFG ist nicht anzuwenden. Die zuständige Stelle 
kann eine aktuelle Meldebestätigung zum Nachweis, wer tatsächlich in der Wohnung 
wohnt, verlangen. Ein entsprechendes Verlangen gegenüber den Antragstellenden 
scheidet aus, wenn die zuständige Stelle mit vertretbarem Aufwand selbst die zu 
berücksichtigenden Haushaltsangehörigen feststellen kann. Mehrere Mieterhaushalte 
in einer Wohnung werden bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder 
dem Wohngeldgesetz entsprechend vorstehender Leistungsvorschriften berücksich-
tigt. In den anderen Fällen entscheidet die zuständige Stelle analog dem Wohngeld
recht.

(4) Bei Leistungsempfangenden nach SGB II und SGB XII ist keine gesonderte Fest-
stellung der Einkommensverhältnisse vorzunehmen.

4 - Wohnfläche und Miete
(1) Die maßgebliche Wohnfläche hat die zuständige Stelle anhand des Mietvertrages  
zu ermitteln. Hilfsweise kann die eindeutig ausgewiesene Wohnfläche aus dem letz-
ten Mieterhöhungsschreiben zu Grunde gelegt werden.

(2) Mietzuschuss wird unter Zugrundelegung höchstens folgender angemessener 
Wohnflächen gewährt:

Einpersonenhaushalt 50 m²
Zweipersonenhaushalt 65 m²
Dreipersonenhaushalt 80 m²
Vierpersonenhaushalt 90 m²
jede weitere zum Haushalt gehörige Person zuzüglich 12 m²

Im begründeten Einzelfall kann die zuständige Stelle bei Vorlage besonderer Lebens-
umstände in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens eine Überschreitung der 
angemessenen Wohnflächen um bis zu 20 % zulassen.

Besondere Lebensumstände liegen zum Beispiel vor:

1.	 bei einer zweckbestimmt genutzten Rollstuhlbenutzer-Wohnung,

2.	 bei schwerer chronischer Krankheit, die aufgrund ihrer Eigenart mehr Wohnfläche 
bedingt,

3.	 beim kürzlichen Tod eines Haushaltsmitgliedes und

4.	 soweit keine Berücksichtigung als Haushaltsmitglied gemäß Nummer 3 Absatz 3 
erfolgt,

a)	 bei nur vorübergehender Haushaltsverkleinerung, wie zum Beispiel Auslands-
schulaufenthalt von Kindern,

b)	 bei größerem Wohnflächenbedarf für vorübergehend aufzunehmende Ange-
hörige, um eine zeitweilige Pflege der Angehörigen oder eines Haushaltsmit-
gliedes abzusichern und

c)	 zur Absicherung des Besuchsrechtes minderjähriger Kinder bei getrennt 
lebenden Eltern.

(3) Für die Berechnung des Mietzuschusses ist die Bruttowarmmiete und die Netto-
kaltmiete einschließlich aller Zuschläge (außer Betriebskosten, Heizung und Warm-
wasser) aus dem Mietvertrag und bei wirksam gewordenen Mieterhöhungen aus dem 
letzten Mieterhöhungsschreiben zu entnehmen.
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(4) Lässt sich aus dem Mietvertrag die Bruttowarmmiete nicht ermitteln, insbesonde-
re bei Wohnungsheizungen, bei denen der Mieter die Energie- oder Wärmekosten 
nicht an den Vermieter sondern einen Dritten entrichtet, hat der Antragsteller diese 
Kosten in geeigneter Form nachzuweisen.

5 - Höhe des Mietzuschusses
(1) Mietzuschuss wird unter Beachtung der Begrenzung gemäß § 2 Absatz 7  
WoG Bln grundsätzlich bis in der Höhe des Anteils der Bruttowarmmiete gewährt, der 
zu einer monatlichen Mietbelastung auf Basis der Bruttowarmmiete zum anrechen-
baren Einkommen von mehr als 30 % führt. Gemäß § 9 Satz 2 MietenWoG Bln darf 
Mietzuschuss allerdings höchstens in Höhe des die Mietobergrenze nach §§ 6 und 7 
MietenWoG überschreitenden Betrages (§ 8 MietenWoG Bln) gewährt werden.

(2) Leistungsempfangende nach SGB II und SGB XII erhalten abweichend von  
Absatz 1 einen Mietzuschuss in Höhe des Anteils der Bruttowarmmiete, der nach 
einem Verfahren zur Kostensenkung nicht mehr vom Leistungsträger übernommen 
wird, höchstens jedoch in Höhe des die Mietobergrenze nach §§ 6 und 7  
MietenWoG Bln überschreitenden Betrages. Zur Ermittlung des Betrages ist eine ent-
sprechende Bescheinigung des Leistungsträgers (Aufforderung zur Kostensenkung) 
vorzulegen. Solange der Leistungsträger nach SGB II und SGB XII die Bruttowarm-
miete in voller Höhe übernimmt, scheidet ein Anspruch auf Mietzuschuss aus. Bei 
diesem Personenkreis ist sicherzustellen, dass der Mietzuschuss mit den Leistungen 
für Miete nach dem entsprechenden Leistungsgesetz den Betrag der tatsächlichen 
Miete nicht übersteigt.

(3) Werden die in Nummer 4 Absatz 2 definierten Grenzen für angemessene Wohn-
flächen überschritten, wird die Bruttowarmmiete für die angemessene Wohnfläche 
zur Berechnung des Mietzuschusses gemäß Absatz 1 und 2 zu Grunde gelegt.

(4) Zweckbestimmte Leistungen Dritter zur Senkung der Mietbelastung, die nicht 
unter Absatz 2 fallen, sind bei der Berechnung der Mietbelastung gemäß Absatz 1  
Satz 1 zu berücksichtigen. Die zweckbestimmte Leistung Dritter ist jeweils von der  
Miete abzuziehen. Eine Anrechnung von Leistungen Dritter im Rahmen dieser Miet- 
zuschussvorschriften scheidet aus, wenn eine Anrechnung von Leistungen in 
bundesrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist.

(5) Der Mietzuschuss wird für die gemäß § 2 Absatz 2 WoG Bln angemessene 
Wohnfläche gewährt und gemäß § 2 Absatz 7 WoG Bln gestaffelt entsprechend der 
Überschreitung der Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG und bis maximal 
auf die Hälfte der Bruttowarmmiete begrenzt. Ein Mietzuschuss wird höchstens für 
die angemessene Wohnfläche gemäß Nummer 4 Absätze 1 und 2 in Höhe von

a)	 maximal 5,27 Euro/m² Wohnfläche monatlich bei einem anrechenbaren Haus-
haltseinkommen in Höhe der Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG

b)	 maximal 3,94 Euro/m² Wohnfläche monatlich bei einem anrechenbaren 
Haushaltseinkommen in Höhe von bis zu 120 Prozent der Einkommensgrenze 
nach § 9 Absatz 2 WoFG

c)	 maximal 2,63 Euro/m² Wohnfläche monatlich bei einem anrechenbaren 
Haushaltseinkommen in Höhe von bis zu 140 Prozent der Einkommensgrenze 
nach § 9 Absatz 2 WoFG

gewährt.

Für die Begrenzung auf die Hälfte der Bruttowarmmiete ist die angemessene Wohn-
fläche gemäß Nummer 4 maßgeblich.

Für die Änderung der in Satz 2 genannten Beträge gelten die jeweiligen Änderungen 
der Beträge in den Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietzuschuss 
für den Sozialen Wohnungsbau ab dem jeweils maßgeblichen Zeitpunkt gleicher
maßen.

(6) Entgelte für Garagen, Stellplätze und dergleichen, die neben der mietvertraglich  
geschuldeten Nettokaltmiete an den Vermieter zu zahlen sind, werden bei der Be-
rechnung der Mietbelastung gemäß Absatz 1 Satz 1 nicht berücksichtigt. Zur Berech-
nung des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 ist gemäß § 3 Absatz 5 MietenWoG Bln von 
der Nettokaltmiete einschließlich aller Zuschläge auszugehen.

6 - Antragstellung, Nachweis- und Darlegungspflichten
(1) Ein Antrag auf Bewilligung von Mietzuschuss ist gemäß § 9 MietenWoG Bln bei 
der Investitionsbank Berlin (IBB) zu stellen.



Veröffentlichungen

ABl. Nr. 17 / 17. April 2020  2214

(2) Die IBB hält für die Beantragung von Mietzuschuss Antragsformulare vor, die in 
Abstimmung mit der für das Wohnen zuständigen Senatsverwaltung erarbeitet wer-
den. Die allgemeine Zugänglichkeit der Anträge ist durch die IBB zu sichern. Auf die 
Regelungen im Absatz 3 ist im Antrag hinzuweisen.

(3) Wer einen Mietzuschuss beantragt oder erhält, hat

1.	 alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Ver-
langen der zuständigen Stelle Auskunft zu erteilen sowie der Erteilung der 
erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,

2.	 Änderungen in den Verhältnissen, die für den Mietzuschuss erheblich sind, 
unverzüglich mitzuteilen,

3.	 Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungs
trägers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der einen geleisteten Mietzuschuss zu 
erstatten hat. Kommt derjenige, der einen Mietzuschuss beantragt oder erhält, seinen 
Mitwirkungspflichten nach Satz 1 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert, kann die IBB ohne weitere Ermittlungen den Miet-
zuschuss bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder ent-
ziehen, soweit die Voraussetzungen des Mietzuschusses nicht nachgewiesen sind.

7 - Bewilligungsbescheid und Bewilligungsdauer
(1) Mietzuschuss wird für eine Dauer von 24 Monaten bewilligt werden. Sind bereits 
bei Bewilligung Umstände bekannt, dass sich im Bewilligungszeitraum die Verhältnis-
se beim Mieterhaushalt wesentlich verändern oder das MietenWoG Bln außer Kraft 
tritt, kann die zuständige Stelle einen angemessenen kürzeren Bewilligungszeitraum 
festlegen.

(2) Der Bewilligungszeitraum beginnt am Ersten des Kalendermonats, in dem der 
eigenhändig unterschriebene Antrag bei der IBB eingeht. Bei Anträgen, die auf eine 
Gewährung von Mietzuschuss nach Ende des laufenden Bewilligungszeitraumes ge-
richtet sind, beginnt der Bewilligungszeitraum abweichend frühestens nach Ende des 
laufenden Bewilligungszeitraumes. Zur Prüfung der Voraussetzungen sind in diesem 
Fall die Verhältnisse nach Ende des laufenden Bewilligungszeitraumes heranzuzie-
hen.

(3) Werden von der IBB geforderte Nachweise durch die Antragstellenden nicht 
binnen einer angemessenen Frist erbracht, ist der Antrag auf Mietzuschuss abzuleh-
nen. Vor Ablehnung ist der Mieterhaushalt schriftlich über die Konsequenzen seiner 
fehlenden Mitwirkung zu informieren.

(4) Im Bewilligungsbescheid sind zumindest die Höhe des Mietzuschusses, die maß-
geblichen Faktoren zu dessen Berechnung und die Bewilligungsdauer anzugeben 
sowie auf die Regelungen in Nummer 6 Absatz 3, Nummer 8 Absatz 2, Nummer 9  
und Nummer 12 hinzuweisen. Zur Sicherung einer fortlaufenden Gewährung von 
Mietzuschuss sind die Mieterhaushalte im Bewilligungsbescheid auf die rechtzeitige 
Antragstellung (mindestens zwei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes) 
hinzuweisen. Bei Ablehnung des Antrages sind die Gründe zu benennen.

8 - Änderung des Mietzuschusses im Bewilligungszeitraum
(1) Sind im Bewilligungszeitraum Umstände eingetreten, die einen höheren Anspruch 
auf Mietzuschuss bewirken, wird der Mietzuschuss auf Antrag mit Wirkung ab dem 
Ersten des Monats, in dem ein entsprechender Antrag vorliegt, für den restlichen 
Bewilligungszeitraum neu berechnet.

(2) Hat sich im Bewilligungszeitraum 

1.	 die maßgebliche Miete um mehr als 0,10 Euro/m² monatlich verringert,

2.	 das maßgebliche monatliche Gesamteinkommen um mehr als 5 % erhöht,

3.	 die Zahl der Haushaltsangehörigen verringert,

ist der Mietzuschuss ab Eintritt der Änderung für den restlichen Bewilligungszeitraum 
neu zu berechnen. Die Mietzuschussempfangenden sind zu verpflichten, entspre-
chende Änderungen der IBB unverzüglich mitzuteilen.

9 - Wegfall des Mietzuschusses
Der Mietzuschuss entfällt vor Ablauf des Bewilligungszeitraums, sobald die Wohnung 
von keinem zum Haushalt rechnenden Angehörigen mehr genutzt wird, die Wohnung 
vom Leistungsempfangenden oder einer zu seinem Haushalt gehörenden Person 
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käuflich erworben wurde und der vereinbarte Nutzen- und Lastenübergang erfolgte. 
Bei Eintreten eines dieser Umstände ist die zuständige Stelle unverzüglich zu unter-
richten. Die Zahlung entfällt mit Beginn des Monats, in dem der bestehende Umstand 
eingetreten ist.

10 - Unbillige Härten im Einzelfall
Gemäß § 2 Absatz 10 WoG Bln kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall 
und Verhinderung von kurzfristig nicht zu realisierenden Umzügen auf Grund des 
angespannten Wohnungsmarktes

1.	 abweichend von Nummer 8 Absatz 2 Nummer 3 dieser Vorschriften in Fällen, 
in denen sich innerhalb des Bewilligungszeitraumes die Anzahl der Haus-
haltsangehörigen durch Tod oder Trennung von Partnern verringert bis zum 
Ende dieses Bewilligungszeitraumes der Mietzuschuss unverändert gewährt 
werden,

2.	 abweichend von §§ 20 bis 24 WoFG zur Ermittlung des anrechenbaren Haus-
haltseinkommens ein Freibetrag in Höhe von 2 100 Euro vom Gesamtein-
kommen abgesetzt werden, wenn ein Haushaltsangehöriger einen Grad der 
Behinderung ab 80 ohne Nachweis der Pflegebedürftigkeit hat.

11 - Zahlungsverfahren
Mietzuschuss wird monatlich gezahlt. Beträge bis zu 10 Euro monatlich werden ab-
weichend von Satz 1 in einem Betrag für den ganzen Bewilligungszeitraum gezahlt. 
Mietzuschuss wird auf Konten inländischer Kreditinstitute gezahlt. Zahlungsempfän-
ger ist der Antragsteller oder ein vom Antragsteller sonstiger Bestimmter.

12 - Missbrauch - Rückzahlung
(1) Mietzuschuss kann versagt werden, wenn auch bei Einhaltung der maßgeblichen 
Voraussetzungen die Gewährung der Zahlung offenkundig nicht gerechtfertigt ist 
oder die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre. Missbräuchlich ist zum Beispiel der 
Bezug von Mietzuschuss für mehr als eine Wohnung, wenn die Voraussetzungen 
zum Bezug von Mietzuschuss nicht mehr vorliegen, wenn Änderungen nicht mitge-
teilt wurden oder wenn der gewährte Mietzuschuss nicht für die Mietzahlung einge-
setzt wird und der Mieterhaushalt dadurch in Mietrückstand gerät. Bei Feststellung 
einer missbräuchlichen Verwendung wird die Mietzuschusszahlung eingestellt und 
weitere Hilfe nach diesen Vorschriften nicht mehr gewährt.

(2) Zu Unrecht erhaltener Mietzuschuss ist zurückzuzahlen. Soweit der Bewilligungs-
bescheid aufgehoben worden ist, ist ein bereits erbrachter Mietzuschuss zu erstatten. 
Der zu erstattende Betrag ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. Die 
Festsetzung soll mit der Aufhebung des ursprünglichen Verwaltungsaktes verbunden 
werden.

13 - Widerspruch
Abweichend von § 2 Absatz 10 WoG Bln ist der Widerspruch gegen den Bescheid 
nach § 9 MietenWoG Bln zulässig. Widerspruchsstelle ist gemäß § 10  
MietenWoG Bln die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung.

14 - Schlussbestimmungen
(1) Für die Verwaltungstätigkeit der zuständigen Stelle gelten die für die Berliner 
Verwaltung geltenden Regelungen, insbesondere das Berliner Datenschutzgesetz in 
Verbindung mit § 2 Absatz 3 MietenWoG Bln und das Gesetz über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung.

(2) Die §§ 35, 60, 61, 65, 66 und 67 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und die 
Vorschriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme der §§ 44 bis 51  
gelten entsprechend, soweit diese Verwaltungsvorschriften keine abweichenden 
Regelungen treffen. Über den Regelungsinhalt des § 104 Absatz 2 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch hinaus wird, sofern Leistungsanteile für die Angehörige 
beziehungsweise den Angehörigen nicht gesondert bezeichnet sind, der vorrangige 
Anspruch den berücksichtigten Personen zu gleichen Teilen zugeordnet.

(3) Für Leistungsempfangende nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gelten die 
Regelungen entsprechend.

(4) Im begründeten Einzelfall entscheidet zur Vermeidung unbilliger Härten die für 
das Wohnen zuständige Senatsverwaltung über Ausnahmen von diesen Verwal-
tungsvorschriften. Soweit sie finanziell bedeutsame Auswirkungen haben, können sie 
nur im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen zugelassen werden.
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(5) Diese Verwaltungsvorschriften treten zeitgleich mit dem MietenWoG Bln in und 
auch außer Kraft.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Ausführungsvorschriften  
zum Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin  

(AV-MietenWoG Bln)

Bekanntmachung vom 2. April 2020

StadtWohn IV A 3

Telefon: 90139-4770 oder 90139-3000, intern 9139-4770

Auf Grund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungs
wesen in Berlin (MietenWoG Bln) vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 50) wird bestimmt:

Inhaltsverzeichnis
1 - Anwendungsbereich (§ 1 MietenWoG Bln)

1.1 - Ausgenommen Wohnraum des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

1.2 - Ausgenommen Wohnraum, der mit öffentlichen Mitteln modernisiert oder saniert 
wurde

1.3 - Ausgenommen Wohnraum im Neubau

1.4 - Ausgenommen unbewohnbarer Wohnraum

1.5 - Ausgenommen Wohnraum in einem Wohnheim

1.6 - Ausgenommen Wohnraum anerkannter Träger der Wohlfahrtspflege

2 - Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse (§ 2 MietenWoG Bln)

2.1 - Zuständigkeit der Senatsverwaltung

2.2 - Zuständigkeit der Investitionsbank Berlin (IBB)

2.3 - Zuständigkeit der Bezirke

2.4 - Befugnis zum Datenaustausch

2.5 - Weitgehendes Auskunftsrecht

3 - Mietenstopp (§ 3 MietenWoG Bln)

3.1 - Stichtag

3.1.1 - wirksame Vereinbarung über Wohnraum

3.1.2 - Mieterhöhungen nach Modernisierung

3.1.3 - Staffel- und Indexmiete

3.1.4 - Mietmängellage

3.1.5 - Unvermieteter Wohnraum zum Stichtag

3.1.6 - erstmalige Vermietung nach Stichtag

3.2 - Klarstellung zum Verbot

3.3 - Miete niedriger als 5,02 Euro je Quadratmeter

3.4 - Erhöhungsmöglichkeit ab 2022

3.5 - Definition der Miete

4 - Mietobergrenze (§ 4 MietenWoG Bln)

5 - Überhöhte Mieten (§ 5 MietenWoG Bln)

5.1 - Verbotsregelung

5.2 - Wohnlagenzuschläge
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5.3 - Maßnahmen der Senatsverwaltung

6 - Mietentabelle (§ 6 MietenWoG Bln)

6.1 - Ableitung der Festsetzung der Mietobergrenzen

6.2 - Zuschlag für Wohnungen in Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen

6.3 - Moderne Ausstattung

6.4 - Auskunftspflicht der Vermieter

6.5 - Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung

7 - Miete nach Modernisierung (§ 7 MietenWoG Bln)

7.1 - Ableitung der modernisierungsbedingten Umlagemöglichkeiten

7.2 - Voraussetzungen

7.3 - Modernisierungsmaßnahmen

7.4 - Modernisierungsmaßnahmen, die zum Stichtag noch nicht vereinbart wurden

8 - Härtefall (§ 8 MietenWoG Bln)

8.1 - Form des Antrags

8.2 - Vorgaben zum Bescheid

8.3 - Bestätigung durch Vermieter

9 - Mietzuschuss (§ 9 MietenWoG Bln)

Separate Ausführungsvorschriften

10 - Rechtsbehelfe (§ 10 MietenWoG Bln)

10.1 - Widersprüche gegen Maßnahmen der Senatsverwaltung

10.2 - Keine aufschiebende Wirkung

10.3 - Widerspruchsbehörde für sämtliche Widersprüche

11 - Ordnungswidrigkeiten (§ 11 MietenWoG Bln)

11.1 - Grundsätze zur Bemessung

11.2 - Ordnungswidrigkeit nach § 11 Absatz 1 Nummer 1

11.3 - Ordnungswidrigkeit nach § 11 Absatz 1 Nummer 2

11.4 - Ordnungswidrigkeit nach § 11 Absatz 1 Nummer 3

11.5 - Ordnungswidrigkeit nach § 11 Absatz 1 Nummer 4

11.6 - Ordnungswidrigkeit nach § 11 Absatz 1 Nummer 5

1 - Anwendungsbereich
Das Gesetz gilt nur für Wohnraum (§ 1 MietenWoG Bln).

„Wohnraum“ im Sinne des Gesetzes muss dabei stets nach dem jeweiligen Verwen-
dungszweck der Mietsache bestimmt werden. Nur zum Wohnen genutzte Wohnun-
gen können und sollen den Regelungen des MietenWoG Bln unterfallen. Tatsächlich 
zur Ausübung eines Gewerbes genutzte Wohnungen (zum Beispiel Arztpraxen, 
Rechtsanwaltskanzleien, etc.) unterliegen hingegen nicht dem Anwendungsbereich 
des Gesetzes.

1.1 - Nach Nummer 1 findet dieses Gesetz auf Wohnraum des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus keine Anwendung, solange Belegungs- und Mietpreisbindungen 
existieren.

Für Sozialwohnungen, die aus der Bindung fallen, gilt das Gesetz. Es gilt aufgrund 
des Vertrauensschutzes nicht die Stichtagsmiete, sondern die im Bindungszeitraum 
zuletzt vereinbarte Miete. Vermieterinnen und Vermieter können darauf vertrauen, 
dass die Entscheidungen im Bindungszeitraum der Sozialwohnungen, als das Ge-
setz noch nicht galt, auch nach Ende des Bindungszeitraumes fortbestehen. Damit 
wird eine Doppelbindung der Vermieterinnen und Vermieter vermieden  
(MietenWoG Bln und Mietpreisbindung des Sozialen Wohnungsbaus).
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Die vereinbarte Miete ist diejenige Miete, die im Mietvertrag oder durch spätere 
Ergänzungen als vereinbart festgeschrieben wurde, nicht die Miete, die gegebenen-
falls vom Vermieter (durch einseitigen Mietverzicht entsprechend geringer) zuletzt 
gefordert wurde.

1.2 - Nach Nummer 2 ist Wohnraum ausgenommen, für den Mittel aus öffentlichen 
Haushalten zur Modernisierung und Instandsetzung gewährt wurden und der einer 
Mietpreisbindung unterliegt.

1.3 - Nach Nummer 3 werden zur Aufrechterhaltung der Neubauaktivitäten im Land 
Berlin die ab 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertigen Wohnungen vom Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes ausgenommen. Ausgenommen ist Wohnraum, der ab dem 
1. Januar 2014 erstmalig bezugsfertig wurde.

1.4 - Ausgenommen ist ferner im Einzelfall sonst dauerhaft unbewohnbarer und 
unbewohnter ehemaliger Wohnraum, der mit einem dem Neubau entsprechenden 
Aufwand zu Wohnzwecken wiederhergestellt wird. Auch für die Beendigung der  
Wiederherstellung wird auf den Zeitpunkt des 1. Januar 2014 abgestellt. 
Dieser Ausnahmetatbestand bezieht sich auf ehemaligen Wohnraum, der unbe-
wohnbar und auch unbewohnt ist und durch bauliche Maßnahmen wieder in einen 
bewohnbaren Zustand versetzt und dem Wohnungsmarkt zugeführt wird, sofern die 
dafür erbrachten Aufwendungen den Kosten für einen Neubau gleichkommen. Dem 
liegt der Gedanke zugrunde, dass solche Maßnahmen - ebenso wie Neubau - mehr 
freien Wohnraum schaffen und so zumindest indirekt auch den Mietpreisstand ent-
lasten können. Diesem Ziel wird allerdings im Einzelfall nur dann genügt sein, wenn 
vor den baulichen Maßnahmen eine Unbewohnbarkeitsbescheinigung des jeweils 
zuständigen Bezirksamts vorliegt und nach Abschluss der Arbeiten die Kosten der 
Maßnahmen nachgewiesen sind.

Die Ausnahme von seit 2014 errichteten Neubauten und für Wohnraum, der wieder 
in einen bewohnbaren Zustand versetzt wurde, bezieht sich nicht nur auf die Erstver-
mietung, sondern auf alle Regelungen dieses Gesetzes.

Bei mit erheblichem Aufwand erfolgten Umbau und Umwidmung von Gewerberaum 
in Wohnraum wird der neue Wohnraum vom Anwendungsbereich des Gesetzes 
ausgenommen.

1.5 - Nach Nummer 4 werden Wohnheime vom Anwendungsbereich dieses Geset-
zes ausgenommen. Unter diese Regelung fallen vor allem die Studenten- und  
Seniorenwohnheime. Für die Abgrenzung des Wohnheimes von anderen Wohn-
formen ist es wesentlich, dass die Einzelwohnräume in räumlicher, funktioneller, 
sachlicher und persönlicher Hinsicht eine Einheit bilden. Die räumliche Einheit ist 
in der Regel gewahrt, wenn die Einzelwohnräume zusammenhängend im gleichen 
Haus oder in einer zusammengehörigen Gruppe von Häusern untergebracht sind. 
Zur funktionellen Einheit gehört vor allem eine Heimleitung. Die sachliche Einheit 
besteht darin, dass gleichartige Wohnbedürfnisse befriedigt werden. Persönliche Ein-
heit bedeutet, dass nur Angehörige eines begrenzten, durch gemeinsame Merkmale 
gekennzeichneten Personenkreises Aufnahme finden. Durch solche Merkmale un-
terscheidet sich der Betrieb eines Wohnheimes auch von der privaten, insbesondere 
der gewerbsmäßigen Zimmervermietung.

1.6 - Die Nummer 5 regelt die Ausnahme der Anmietung von Trägerwohnungen für 
die Überlassung an Personen mit dringendem Wohnbedarf, mit Pflegebedarf und/
oder Teilhabebedarf. Die Nutzerinnen und Nutzer der Trägerwohnungen werden 
ebenfalls vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen, weil diese mit 
einem normalen Mietverhältnis regelmäßig nicht vergleichbar sind, da zum Beispiel 
Betreuungsleistungen mit der Nutzung der Trägerwohnung verbunden sind und 
abgegolten werden müssen. Als anerkannt im Sinne dieser Vorschrift gelten ebenfalls 
privat-gewerbliche Träger, die die in Rede stehenden Leistungen in den Trägerwoh-
nungen in öffentlich-rechtlicher Finanzierung anbieten.

Die anerkannten privaten Träger der Wohlfahrtspflege sind unabhängig von ihrer 
Rechtsform den juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt. Zu den 
privaten Trägern zählen in erster Linie die Verbände der freien Wohlfahrtspflege im 
Sinne des § 5 Absatz 1 SGB XII.

2 - Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse (§ 2 MietenWoG Bln)

2.1 - Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung überwacht die Ein-
haltung des Verbots nach § 5 Absatz 1. Sie kann von Amts wegen alle Maßnahmen 
treffen, die insoweit zur Durchsetzung erforderlich sind. Die für das Wohnungswesen 
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zuständige Senatsverwaltung entscheidet über Widersprüche gegen einen auf 
Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verwaltungsaktes und damit verbundene 
Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung (§ 10 Absatz 2 Satz 2).

Hierzu gehören alle Widersprüche gegen Verwaltungsakte der zuständigen Senats-
verwaltung, der Bezirke sowie gegen Genehmigungsakte der Investitionsbank Berlin.

2.2 - Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist für Modernisierungsanzeigen nach § 7 
Absatz 1, für die Härtefallentscheidungen nach § 8 und die Entscheidung über den 
Mietzuschuss nach § 9 zuständig.

2.3 - Die Bezirksämter überwachen gemäß § 2 Absatz 2 die Einhaltung der Vor-
schriften des Gesetzes. Hierzu zählen vor allem die Verbote nach §§ 3 und 4. Die 
Bezirksämter können von Amts wegen alle Maßnahme treffen, die insoweit zur 
Durchsetzung erforderlich sind. Das zuständige Bezirksamt ist daher befugt, zur 
Durchsetzung des Verbots überhöhter Mieten von allen Mitteln Gebrauch zu machen, 
die ihm nach dem allgemeinen Verwaltungs- und Verwaltungsvollstreckungsrecht 
zur Verfügung stehen. Es kann daher auch untersagende Verwaltungsakte erlassen, 
die das Verbot des § 3 Absatz 1 und des § 4 bezogen auf den Einzelfall wiederholen 
und diese Verwaltungsakte vollstrecken. Weiterhin kann das Bezirksamt auch (die 
Miethöhe) feststellende Verwaltungsakte erlassen.

Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 
zuständigen Bezirksamts. In einem ersten Schritt sollte der Bezirk nach erfolgter 
Sachverhaltsaufklärung die Vermieterin oder den Vermieter auffordern, innerhalb 
einer Frist darzulegen, ob und inwieweit sie oder er den gesetzlichen Vorgaben nach-
kommt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sollte sodann in einem zweiten Schritt ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Als letzten Schritt kann der Bezirk 
dann einen untersagenden oder feststellenden Verwaltungsakt erlassen.

2.4 - Das Gesetz ermächtigt die zuständigen Stellen, personenbezogene Daten zu 
verarbeiten und einander zu übermitteln. § 2 Absatz 3 Satz 1 beinhaltet eine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Buchstabe e und Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung - DSGVO, ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 
72). Hiernach sind die nach diesem Gesetz zuständigen Stellen befugt, personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten und insbesondere einander zu übermitteln, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem MietenWoG Bln erforderlich ist. Die Vorschrift 
formuliert die Voraussetzungen der Datenverarbeitung ganz allgemein und macht sie 
vom Inhalt und Umfang der sich aus dem Gesetz ergebenden Aufgaben abhängig. 
„Erforderlich“ ist nur die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die für die 
Aufgabenerfüllung unbedingt benötigt werden. Die besondere Nennung der gegen-
seitigen Datenübermittlung dient der Klarstellung, da auch die Datenübermittlung 
eine Form der Datenverarbeitung ist. Erforderlich kann etwa die Übermittlung der von 
der IBB oder der für das Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung erlassenen 
Verwaltungsakte an die Bezirksämter sein, um diese zur Wahrnehmung der Gesetze-
süberwachung über die im Einzelfall geltende Rechtslage in Kenntnis zu setzen.

2.5 - Das Gesetz ermächtigt die zuständigen Stellen auch jenseits eines konkreten 
Verwaltungsverfahrens Auskunft über die nach dem Gesetz zulässige Miethöhe 
zu erteilen. Diese Regelung ermächtigt die zuständigen Stellen, Mieterinnen und 
Mietern auch unabhängig von einem laufenden Verwaltungsverfahren Auskunft über 
die nach dem Gesetz zulässige Miethöhe für den von ihnen gemieteten Wohnraum 
zu erteilen. Die zuständigen Stellen üben dieses weitgehende Auskunftsrecht nach 
pflichtgemäßem Ermessen aus.

3 - Mietenstopp (§ 3 MietenWoG Bln)

3.1 - Stichtag

Nach Absatz 1 Satz 1 ist eine Miete verboten, welche die am 18. Juni 2019 (Stichtag) 
wirksam vereinbarte Miete überschreitet. Die Regelung steht unter dem Vorbehalt 
der nachfolgenden Regelungen. In Bezug genommen sind damit die Regelungen zur 
Kappung von Mieten, zu Mietobergrenzen, zur Modernisierungsmieterhöhung und zu 
Härtefällen sowie die Sonderregelungen für die erstmalige Vermietung einer Woh-
nung und die Wiedervermietung einer Wohnung.

3.1.1 - Die Regelung stellt auf eine wirksame Vereinbarung über die Miethöhe ab. 
Als Vereinbarungen in diesem Sinne sind insbesondere solche zu verstehen, die 
durch Zustimmung der Mieterin oder des Mieters zu einem Mieterhöhungsverlangen 
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zustande kommen. Als zum Stichtag vereinbart gilt daher auch eine Mieterhöhung, 
deren Wirkungszeitpunkt nach § 558b Absatz 1 BGB zeitlich vor dem Stichtag liegt, 
auch wenn der Rechtsstreit über die Mieterhöhung erst danach entschieden wird. 
Vereinbarungen über die Miethöhe, die erst nach dem Stichtag zustande gekommen 
sind und Wirkung entfalten, finden für die Bestimmungen der nach diesem Gesetz 
zulässigen Miethöhe keine Berücksichtigung.

3.1.2 - Für Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen gilt Folgendes:

Wenn das Berliner Mietengesetz bestimmt, dass die zum Zeitpunkt des Senatsbe-
schlusses vereinbarten oder geltenden Mieten nicht weiter erhöht werden dürfen, so 
können nur solche Modernisierungsmieterhöhungen in die einzufrierende Miethöhe 
einbezogen werden, bei denen die Erhöhungserklärung des Vermieters zu diesem 
Zeitpunkt den Mietern zugegangen ist. Denn nach § 559b Absatz 1 BGB tritt die 
Mieterhöhung mit Zugang beim Mieter automatisch ein, lediglich die Fälligkeit der 
erhöhten Miete tritt nach § 559b Absatz 2 BGB zeitlich später ein.

3.1.3 - Bei einer Staffel- oder Indexmiete ist nach Absatz 1 Satz 2 nicht maßgeblich, 
welche Miete zum Stichtag vereinbart war, sondern welche Miete zum Stichtag ge-
schuldet war.

3.1.4 - Satz 3 stellt klar, dass mängelbedingte Mietminderungen bei der Bemessung 
der Stichtagsmiete außer Betracht bleiben.

3.1.5 - Nach Absatz 1 Satz 4 haben Vermieterinnen und Vermieter den potentiellen 
Mieterinnen und Mietern unaufgefordert vor Abschluss eines neuen Mietvertrages  
und jederzeit auf Verlangen der Mieterinnen und Mieter oder des zuständigen 
Bezirksamtes die zum Stichtag vereinbarte oder geschuldete Miete schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen.

3.1.6 - Wurde der Wohnraum nach dem Stichtag erstmalig vermietet, tritt nach 
Absatz 2 Satz 1 an die Stelle des Stichtages der Tag des Beginns des Mietverhält-
nisses. In den hier erfassten Fallkonstellationen gibt es keinen in der Vergangenheit 
liegenden Anknüpfungspunkt für die Bestimmung der im Einzelfall zulässigen Miete.

Da bei Wohnraum, der zum Stichtag noch nie als Wohnraum vermietet wurde, keine 
Stichtagsmiete im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 existiert, legt § 3 Absatz 2 Satz 1 für 
diesen Fall die zivilrechtlich wirksam zwischen den Parteien vereinbarte (Erst-)Miete 
als Mietobergrenze im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 fest.

Wird Wohnraum zwischen Stichtag und dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes 
wiedervermietet, gilt - gleichgültig, ob das vorherige Wohnraummietverhältnis vor 
oder nach dem Stichtag bestand und gleichgültig, ob es sich bei dem vorherigen 
Wohnraummietverhältnis um das erste Wohnraummietverhältnis über diesen Wohn-
raum handelte - nach § 3 Absatz 2 Satz 2 die bei der Wiedervermietung vereinbarte 
Miete als Preisobergrenze nach § 3 Absatz 1 Satz 1, sofern das Mietverhältnis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch fortdauert. Wird das in Folge der 
Wiedervermietung begründete Mietverhältnis hingegen noch vor Inkrafttreten des 
Gesetzes wieder beendet und kommt es zu einer erneuten Wiedervermietung vor 
Inkrafttreten des Gesetzes, so ist nach § 3 Absatz 2 Satz 2 diese vereinbarte Miete 
maßgeblich.

3.2 - Klarstellung zum Verbot

Die Verwendung des Wortes „verboten“ soll verdeutlichen, dass es sich hierbei um 
ein gesetzliches Verbot im Sinne des § 134 BGB handelt. Das bedeutet: Rechtsge-
schäfte sind insoweit nichtig, als sie gegen das Verbot verstoßen. Soweit eine Über-
schreitung der Stichtagsmiete nicht genehmigt wurde, liegt hierin ein Verstoß gegen 
ein gesetzliches Verbot mit der Folge der Teilnichtigkeit in Bezug auf die Überschrei-
tung der zulässigen Miete vor.

3.3 - Miete niedriger als 5,02 Euro je Quadratmeter (§ 3 Absatz 3)

Beträgt die nach Absatz 1 und 2 zulässige Miete weniger als 5,02 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche monatlich und weist die Wohnung zwei Merkmale nach § 6 Ab- 
satz 3 auf, so darf die Miete bei Wiedervermietung um 1 Euro, höchstens jedoch auf 
5,02 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich erhöht werden. Der Höchstwert 
von 1 Euro je Quadratmeter darf damit nur bei Stichtagsmieten von maximal  
4,02 Euro je Quadratmeter verlangt werden. Ziel der Regelung ist es, zentrale Ver-
besserungen des Wohnwerts auch in Niedrigpreissegmenten abzubilden.
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3.4 - Erhöhungsmöglichkeit ab 2022

Nach Absatz 4 Satz 1 erhöhen sich die durch Absatz 1 und 2 festgeschriebenen 
Höchstwerte ab dem 1. Januar 2022 jährlich um den Prozentsatz der seit dem Stich-
tag eingetretenen Inflation, höchstens jedoch um 1,3 Prozent, soweit die Mietober-
grenzen nach § 6 hierdurch nicht überschritten werden.

Die Erhöhungsmöglichkeit nach § 3 Absatz 4 Satz 1 bewirkt keine Erhöhung der ver-
einbarten Mieten von Gesetzes wegen. Es bedarf also für die Geltendmachung einer 
Mieterhöhung weiterhin eines Mieterhöhungsverlangens, das sich an den Regelun-
gen des BGB messen lassen muss und im Einzelfall hiernach unzulässig sein kann, 
obwohl das MietenWoG Bln eine jährliche Erhöhung der gesetzlichen Höchstmiete 
von bis zu 1,3 Prozent vorsieht.

Der Prozentsatz von 1,3 ergibt sich aus dem (gerundeten) geometrischen Mittel der 
durchschnittlichen Veränderung der Verbraucherpreise zwischen 2009 und 2018. 
Absatz 4 Satz 3 enthält die Ermächtigung der für das Wohnungswesen zuständigen 
Senatsverwaltung, den nach Satz 1 maßgeblichen Prozentsatz durch Rechtsverord-
nung festzustellen.

3.5 - Definition der Miete

Absatz 5 definiert den Mietenbegriff. Miete im Sinne dieses Gesetzes ist danach die 
Nettokaltmiete einschließlich aller etwaigen Zuschläge.

Falls nicht zusätzlich außerhalb des Mietvertrages Nutzungsvereinbarungen über 
vom Vermieter bereitgestellte Gegenstände (zum Beispiel Nutzungsvereinbarung 
über einen Parkplatz) getroffen wurden, umfasst die Nettokaltmiete im Sinne dieses 
Gesetzes die Gebrauchsüberlassung sämtlicher vom Vermieter gestellten Gegen-
stände. Hierunter fallen auch Zahlungen für Teilflächen eines Wohnraums, die im 
Rahmen sogenannten „Teil-Gewerbevermietungen“ zur Umgehung gesetzlicher 
Vorschriften als Gewerbeflächen vermietet werden, obwohl sie bei faktischer Be-
trachtung überwiegend in die Wohnnutzung eingebunden sind. 

Betriebs- und Heizkosten sind nicht Teil der Nettokaltmiete. Ebenfalls nicht als Miete 
oder Zuschlag gelten Mietsicherheiten im Sinne von § 551 BGB. 

Bei Mietverträgen, in denen (nur) die Bruttomiete ausgewiesen wird, müssen die 
Vermieterinnen und Vermieter bei Bedarf und auf Verlangen der zuständigen Stellen 
und den Mieterinnen und Mietern den Nettomietbetrag benennen und die hierfür 
notwendigen Daten aufliefern.

4 - Mietobergrenzen (§ 4 MietenWoG Bln)

§ 4 trifft Regelungen zur Anwendbarkeit der Mietobergrenzen. Wird Wohnraum nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmalig oder wieder vermietet, ist hiernach unbe-
schadet der Regelungen des § 3 für dieses und alle nachfolgenden Mietverhältnisse 
eine Miete verboten, welche die Mietobergrenzen überschreitet, die sich aus den  
§§ 6 und 7 ergeben. Eine erstmalige Vermietung liegt unter anderem vor, wenn bis-
her ausschließlich selbst genutzte Eigentumswohnungen vermietet werden.

Die Wiedervermietung einer Wohnung liegt vor, wenn diese bei Inkrafttreten des 
Gesetzes bereits vermietet war und später an einen neuen Mieter oder an eine neue 
Mieterin vermietet wird. Durch die Worte „unbeschadet des § 3“ wird klargestellt, 
dass auch bei Wiedervermietung grundsätzlich der Mietenstopp nach § 3 gilt. Liegt 
jedoch die im Vormietverhältnis vereinbarte Miete über der sich aus §§ 6 und 7 er-
gebenden Mietobergrenze, so kann lediglich eine Miete in Höhe der Mietobergrenze 
verlangt werden.

Erfolgt die Wiedervermietung von Wohnraum nach Modernisierung (§ 7 Absatz 1) 
erhöht sich die zulässige Miete gemäß § 3 und die Mietobergrenze gemäß § 6 um 
insgesamt höchstens 1 Euro pro Quadratmeter. Maßgebend sind allein die in § 7 
Absatz 1 privilegierten Maßnahmen. Eine gleichzeitige Berücksichtigung von mit der 
Modernisierung geschaffenen nicht privilegierten Maßnahmen im Sinne von § 6 Ab-
satz 3 scheidet aus, weil ansonsten die Mietobergrenze bei Wiedervermietung nach 
Modernisierung um bis zu 2 Euro pro Quadratmeter steigen könnte. Dies widerspricht 
der Intention des § 7 Absatz 1, der aufgrund der Modernisierung lediglich eine um 
maximal 1 Euro höhere Mietobergrenze ermöglicht.

5 - Überhöhte Mieten (§ 5 MietenWoG Bln)

§ 5 trifft Bestimmungen zur Kappung überhöhter Mieten. Der Anwendungsbereich der 
Vorschrift beschränkt sich auf solche Mieten, die nicht schon von Gesetzes wegen 
durch die Mietobergrenze „gedeckelt“ sind.
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5.1 - § 5 ist als Verbotsregelung ausgestaltet. § 5 Absatz 1 Satz 1 statuiert ein ge-
setzliches Verbot (im Sinne von § 134 BGB) von überhöhten Mieten. Deshalb bedarf 
es keines Absenkungsantrags.

Satz 1 definiert den in Absatz 1 verwendeten Begriff „überhöhte Mieten“. Eine Miete 
ist danach überhöht, soweit sie die nach Berücksichtigung der Wohnlage erhöhte 
oder verminderte Mietobergrenze aus den §§ 6 oder 7 um mehr als zwanzig Prozent 
überschreitet und nicht nach § 8 genehmigt ist.

5.2 - Es gibt je nach Wohnlage Zu- oder Abschläge:

einfache Wohnlage - 0,28 €/m² monatlich
mittlere Wohnlage - 0,09 €/m² monatlich
gute Wohnlage + 0,74 €/m² monatlich

Die objektscharfe Einordnung der Wohnung in die jeweilige Wohnlage wird durch die 
nach § 5 Absatz 3 zu erlassende Rechtsverordnung festgelegt. Diese Verordnung 
wird jedoch aufgrund des späteren Inkrafttretens des § 5 frühestens zum 22. No
vember 2020 erlassen werden. Bis dahin kann die Wohnlage anhand des Adressver-
zeichnisses zum Mietspiegel 2019 bestimmt werden.

5.3 - Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung überwacht die 
Einhaltung des Verbots nach Absatz 1. Sie kann von Amts wegen alle Maßnahmen 
treffen, die insoweit zur Durchsetzung erforderlich sind. Sie ist insofern befugt, zur 
Durchsetzung des Verbots überhöhter Mieten von allen Mitteln Gebrauch zu machen, 
die ihr nach dem allgemeinen Verwaltungs- und Verwaltungsvollstreckungsrecht zur 
Verfügung stehen. Sie kann daher insbesondere auch untersagende Verwaltungs
akte erlassen, die das Verbot des § 5 Absatz 1 bezogen auf den Einzelfall wieder-
holen, und diese Verwaltungsakte auch vollstrecken. Weiterhin kann sie auch (die 
Miethöhe) feststellende Verwaltungsakte erlassen. Die Durchsetzung des Verbots 
überhöhter Mieten hängt also nicht (nur) von den Mieterinnen und Mietern ab.

Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 
zuständigen Senatsverwaltung. In einem ersten Schritt sollte die zuständige Senats-
verwaltung deshalb nach erfolgter Sachverhaltsaufklärung die Vermieterin oder den 
Vermieter auffordern, innerhalb einer Frist darzulegen, ob und inwieweit sie oder er 
den gesetzlichen Vorgaben nachkommt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sollte in 
einem zweiten Schritt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Als  
letzten Schritt kann die zuständige Senatsverwaltung dann auch einen untersagen-
den oder feststellenden Verwaltungsakt erlassen.

6 - Mietentabelle (§ 6 MietenWoG Bln)

6.1 - § 6 legt die Höhe der Mietobergrenzen fest. 

Die Höhe der Mietobergrenzen leitet sich von einem Zeitpunkt ab, als der Berliner 
Wohnungsmarkt noch entspannt war. In Anlehnung an den Mietspiegel 2013 (und 
damit dem Mietenniveau von 2012) werden die Mietobergrenzen nach dem Kriterium  
der erstmaligen Bezugsfertigkeit gegliedert. Eine Differenzierung nach Baualter 
(Bezugsfertigkeit) bildet die unterschiedliche Beschaffenheit und Mietpreisstruktur der 
Wohnungen gut ab. Die Beschaffenheit und Miethöhe einer Wohnung wird wesentlich 
durch die während bestimmter Zeitperioden übliche Bauweise geprägt.

Die in der Mietspiegeltabelle des Berliner Mietspiegels 2013 abgebildeten erhebli-
chen Unterschiede in der Höhe der ortsüblichen Vergleichsmieten nach Ausstattung 
mit Sammelheizung, Bad und Innen-WC im Altbau werden durch entsprechend 
differenzierte Mietobergrenzen nachvollzogen. Darüber hinaus enthaltende Abschlä-
ge im Berliner Mietspiegel 2013 für minderausgestattete Wohnungen hinsichtlich 
Sammelheizung und Bad sowie der Zuschlag für nach 2002 fertiggestellte Wohnun-
gen werden herangezogen, um spezifische Mietobergrenzen für die Wohnungen zu 
definieren.

Die Fortschreibung der nach Bezugsfertigkeitsklassen und Ausstattung geglieder-
ten Durchschnittsmieten aus dem Berliner Mietspiegel 2013 erfolgte anhand der 
Reallohnentwicklung im Zeitraum 2012 bis 2018 im Land Berlin sowie der Prognose 
bis 2019 entsprechend der durchschnittlichen jährlichen Entwicklung der Vorjahre 
seit 2012. Die Reallohnentwicklung bildet den um die Preisentwicklung bereinigten 
Lohnzuwachs ab.

Für Wohnungen, die nicht die in § 6 Absatz 1 MietenWoG aufgelisteten Merkmale 
aufweisen, gibt es keine Mietobergrenzen; Mietsenkungen können deshalb nicht 
vorgenommen werden und es bleibt bei der Stichtagsmiete.
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6.2 - Für Wohnungen, die in vermieteten Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen liegen, kommt auf die jeweilige Mietobergrenze nach Absatz 1 ein Zuschlag von 
zehn Prozent zur Anwendung.

6.3 - Moderne Ausstattung

Nach Absatz 3 Satz 1 erhöht sich bei Vorliegen einer modernen Ausstattung des 
Wohnraums die Mietobergrenze nach Absatz 1 um einen Euro. Dabei ist nur die Aus-
stattung maßgeblich, die vom Vermieter gestellt wird. Die Nachweisführung über das 
Vorliegen der Merkmale einer modernen Ausstattung obliegt dem Vermieter. Nach 
Absatz 3 Satz 2 ist Wohnraum modern ausgestattet, wenn dieser wenigstens drei der 
folgenden fünf Merkmale aufweist:

6.3.1 - Schwellenlos von der Wohnung und vom Hauseingang erreichbarer Perso-
nenaufzug 

Der Personenaufzug muss von der Wohnung und vom Hauseingang schwellenlos 
erreichbar sein, wobei Barrieren von maximal zwei cm Höhe zulässig sind. Es kann 
auch mehr als eine Barriere geben; jede darf dabei nur maximal zwei cm hoch sein 
und die Barrieren dürfen nicht direkt hintereinanderliegen. Als Kriterium für das Merk-
mal gilt, dass keine unüberwindlichen Barrieren für einen Rollstuhl beziehungsweise 
Rollator vorhanden sind.

6.3.2 - Einbauküche

Eine Einbauküche beinhaltet Ober- und Unterschränke, Herd oder Kochfeld und 
Backofen, Dunstabzugshaube und Spüle.

6.3.3 - hochwertige Sanitärausstattung

Die Sanitärausstattung in Bad und WC (Badewanne, Dusche und Waschbecken 
einschließlich Armaturen, Toilette) muss hochwertig sein. Hochwertig bezieht sich 
auf die Qualität des Materials und dessen aufwändige Verarbeitung sowie den Preis. 
Auch besondere Ausführungen (zum Beispiel Rund- oder Eckbadewanne, Whirlpool) 
deuten auf Hochwertigkeit hin.

6.3.4 - hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume

Hochwertiges Parkett, Naturstein, Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden/-be-
lag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume. Der entsprechende Bodenbelag 
muss sich deutlich von einem Standardbodenbelag hinsichtlich Qualität und Preis un-
terscheiden und in mehr als 50 Prozent der Wohnräume (ohne Küche und Bad/WC) 
vorhanden sein. Hochwertig bezieht sich auf Qualität (zum Beispiel hohe Abrieb- und/
oder Trittfestigkeit des Bodenbelags, den Aufbau beziehungsweise die Dicke bei 
Parkett) und Preis.

6.3.5 - Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/ (m² a)

Der Energieverbrauchskennwert muss kleiner sein als 120 kWh/(m²a).

Der Wert bezieht sich auf Energie für Heizung und Warmwasser. Bei dezentraler 
Warmwasserversorgung sind vor der Würdigung des Merkmals 20 kWh/(m²a) auf 
den ausgewiesenen Energiekennwert aufzuschlagen.

Bei Vorliegen eines Endenergiebedarfskennwertes ist die Energieverbrauchs
kennwert-Grenze um 20 % zu erhöhen - es gilt in diesem Fall ein Grenzwert von  
144 kWh/(m²a), der unterschritten werden muss.

Die Nachweispflicht obliegt den Vermieterinnen und Vermietern.

6.4 - Verpflichtung der Vermieterinnen und Vermieter zur Auskunft 

Vermieterinnen und Vermieter werden nach Absatz 4 verpflichtet, den Mieterinnen 
und Mietern unaufgefordert Auskunft über alle Umstände zu erteilen, die für die Be-
stimmung der maßgebenden Mietobergrenze maßgebend sind. Gleiches gilt auch bei 
Vermietung einer neuen Wohnung.

Die Auskunft gegenüber den Mieterinnen und Mieter muss innerhalb von zwei Mona-
ten nach Inkrafttreten des Gesetzes hinsichtlich folgender Angaben erfolgen

●● Baualter des Wohngebäudes

●● Angaben zur Heizung (Sammelheizung oder nicht)

●● Anzahl der Wohnungen im Gebäude

●● gegebenenfalls Auflistung der Merkmale für eine moderne Ausstattung (falls 
sich der Vermieter gemäß § 6 Absatz 3 hierauf bezieht)
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Eine Auskunftsverpflichtung zur Wohnlage ergibt sich nicht, da die Wohnlagenzuord-
nung gemäß § 5 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 2 erst nach Ablauf von 
neun Monaten durch Rechtsverordnung näher bestimmt wird.

6.5 - Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung

Absatz 5 enthält die Ermächtigung der für das Wohnungswesen zuständigen Senats
verwaltung, die Obergrenzen zur Bestimmung der monatlich zulässigen Miete in Ab- 
satz 1 nach Ablauf von jeweils zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zum Zwecke der Anpassung an die allgemeine Reallohnentwicklung im Land Berlin 
durch Rechtsverordnung fortzuschreiben. Der Reallohn beschreibt das Verhältnis von 
Nominallohn und Preisniveau.

7 - Miete nach Modernisierung (§ 7 MietenWoG Bln)

7.1 - Absatz 1 trifft Regelungen zur Mieterhöhung nach einer Modernisierung. Die 
Ausgangslage sind dabei der Mietenstopp (§ 3) sowie die Regelung zur Miete bei 
Wiedervermietung (§ 4). Grundsätzlich sind hiernach Mieterhöhungen ausgeschlos-
sen oder nur in begrenztem Maß zulässig. Lediglich nach Durchführung einzeln 
benannter, privilegierter Maßnahmen lässt die Regelung des Absatzes 1 Mieterhö-
hungen in Höhe von bis zu 1 Euro pro Quadratmeter zu.

Eine gleichzeitige Berücksichtigung von mit der Modernisierung geschaffenen nicht 
privilegierten Maßnahmen im Sinne von § 6 Absatz 3 scheidet aus, weil ansonsten 
die Mietobergrenze nach Modernisierung um bis zu 2 Euro pro Quadratmeter steigt.

Wird die Mietobergrenze nach § 6 durch die Modernisierungsmieterhöhung über-
schritten, können keine weiteren Mieterhöhungen nach § 3 Absatz 4 vorgenommen 
werden.

7.2 - Beabsichtigen die Vermieterinnen und Vermieter, die Kosten einer Modernisie-
rung auf die Miete umzulegen, so ist der IBB die Mieterhöhung nach Satz 1 lediglich 
anzuzeigen, wenn

–– sich die Miete hierdurch um nicht mehr als 1 Euro pro Quadratmeter erhöht,

–– die Mietobergrenze nach § 6 um nicht mehr als 1 Euro überschritten wird und

–– wenn es sich um eine der abschließend aufgezählten privilegierten Moderni-
sierungsmaßnahmen handelt.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Eine Modernisierungsumlage über 1 Euro pro Quadratmeter ist verboten.

Soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind, sollen Modernisierungs-
umlagen nicht stattfinden. Vermieterinnen und Vermieter sind dadurch jedoch nicht 
gehindert, weitergehende Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen.

7.3 - Genannt sind hier einerseits Maßnahmen, zu denen die Vermieterinnen und 
Vermieter gesetzlich verpflichtet sind. Andererseits werden Maßnahmen aufgezählt, 
die der Gesetzgeber als privilegierungswürdig betrachtet. Aus der Norm ist ableitbar, 
dass andere als die zuvor genannten Modernisierungskosten im Geltungsbereich des 
MietenWoG Bln nicht auf die Miete umgelegt werden können.

Maßnahmen

–– aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung,

–– zur Wärmedämmung der Gebäudehülle, der Kellerdecke, der obersten  
Geschossdecke oder des Daches,

–– zur Nutzung erneuerbarer Energie,

–– zur energetischen Fenstererneuerung,

–– zum Heizanlagenaustausch mit Heizanlagenoptimierung,

–– zum Aufzugsbau oder

–– zum Abbau von Barrieren durch Schwellenbeseitigung, Türverbreiterung oder 
Badumbau

Der Nachweis einer dieser Maßnahmen reicht aus, um eine potenzielle Mieterhöhung 
zu begründen.

Nach Absatz 1 Satz 3 sind im Geltungszeitraum des Gesetzes auch mehrere 
lediglich anzeigepflichtige Modernisierungsmaßnahmen möglich. Allerdings dürfen 
die hierdurch ausgelösten Mieterhöhungen insgesamt nicht mehr als ein Euro pro 
Quadratmeter betragen.
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7.4 - Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass die Mieterhöhung insoweit auch mit Wirkung für 
nachfolgende Mietverhältnisse zulässig ist. Das bedeutet, dass die gemäß Absatz 1 
Satz 2 angezeigte Miete an die Stelle der Stichtagsmiete tritt und unter Umständen 
auch die Mietobergrenze anhebt.

Beabsichtigen die Vermieterinnen und Vermieter, die Kosten für Modernisierungs-
maßnahmen gemäß Absatz 1, die zwischen dem Stichtag und dem Inkrafttreten des 
Gesetzes erfolgt sind, auf die Miete umzulegen, so ist eine Mieterhöhung ab Inkraft-
treten des Gesetzes im Rahmen von Absatz 2 zulässig, soweit die entsprechende 
Anzeige innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt erfolgt.

8 - Härtefall (§ 8 MietenWoG Bln)

8.1 - Falls Anträge entgegen der Vorgabe in § 2 Absatz 1 der Verordnung zur Re-
gelung des Verfahrens für Härtefälle nach dem Gesetz zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen (Härtefallverordnung - HärteVO) nicht auf elektronischem Wege bei 
der IBB eingehen, werden sie von der IBB entsprechend umgewandelt. Die IBB darf 
einen Antrag allein aufgrund der fehlenden Formvorgabe aus § 2 Absatz 1 HärteVO 
nicht zurückweisen.

8.2 - Die Genehmigungskriterien werden von der für das Wohnungswesen zuständi-
gen Senatsverwaltung in einer Rechtsverordnung festgelegt (§ 8 Absatz 3).

Der Bescheid über eine höhere, als die aus den §§ 3 bis 6 zulässigen Miete ergeht 
gegenüber den antragstellenden Vermieterinnen und Vermietern der betroffenen 
Wohneinheit beziehungsweise Wirtschaftseinheit. Die zuständige Senatsverwaltung 
erhält eine Durchschrift des Bescheids.

8.3 - Vermieterinnen und Vermieter bestätigen bei Antragstellung die Gesetzeskon-
formität, Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben.

9 - Mietzuschuss (§ 9 MietenWoG Bln)

Für das Genehmigungsverfahren bei der IBB werden von der für das Wohnungswe-
sen zuständigen Senatsverwaltung entsprechend den Bestimmungen § 2 des Wohn-
raumgesetzes Berlin vom 1. Juli 2011, das zuletzt durch Gesetz vom 20. Juli 2017 
(GVBl. S. 380) geändert  worden ist, separate Ausführungsvorschriften erlassen.

10 - Rechtsbehelfe (§ 10 MietenWoG Bln)

10.1 - Nach Absatz 1 ist ein Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung 
auch dann erforderlich, wenn ein Verwaltungsakt nach diesem Gesetz von der für 
das Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung erlassen worden ist. Hiermit 
wird von der Regelungsmöglichkeit des § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 VwGO 
Gebrauch gemacht, die ein Widerspruchsverfahren bei Verwaltungsakten oberster 
Landesbehörden nur vorsieht, wenn ein Gesetz dies bestimmt. Die Vorschrift betrifft 
die Widersprüche gegen die Maßnahmen § 5 Absatz 2 Satz 1.

10.2 - Nach Absatz 2 Satz 1 haben Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen und Entschei-
dungen nach diesem Gesetz keine aufschiebende Wirkung.

10.3 - Nach Absatz 2 Satz 2 entscheidet die für das Wohnungswesen zuständige 
Senatsverwaltung über den Widerspruch gegen einen auf Grundlage dieses Geset-
zes erlassenen Verwaltungsakt und damit verbundene Maßnahmen der Verwaltungs-
vollstreckung.

Dabei handelt es sich um Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Bezirksämter, 
der Investitionsbank Berlin und der für das Wohnungswesen zuständigen Senatsver-
waltung.

11 - Ordnungswidrigkeiten (§ 11 MietenWoG Bln)

11.1 - In § 11 Absatz 1 werden Verstöße gegen dieses Gesetz als Ordnungswidrig-
keiten geregelt. Die Verwirklichung der Ordnungswidrigkeitstatbestände setzt auf der 
subjektiven Tatbestandsseite jeweils Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraus. Absatz 2 
legt die Obergrenze des Bußgeldrahmens für die Ordnungswidrigkeitstatbestände 
des Absatzes 1 auf bis zu 500 000 Euro fest. 

Für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten sind nach § 2 Absatz 2 die Bezirks
ämter zuständig.

Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswidrig-
keit und der Vorwurf, der den Täter trifft. Für die Bußgeldbemessung im engeren  
Sinne werden insoweit durch einen Bußgeldrahmen rechtlich bindende Wertungs-
maßstäbe aufgestellt, die namentlich bei der Verhängung der Mindest- beziehungs-
weise der Höchstgeldbuße zu besonderem Begründungsaufwand führen. Bei 
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Verhängung des Höchstmaßes der Geldbuße müssen die Feststellungen belegen, 
dass es sich um einen der denkbar schwersten Fälle handelt. Dies ist regelmäßig 
nur dann der Fall, wenn keinerlei Milderungsgründe vorliegen. Deswegen wird die 
Verhängung des Höchstmaßes gegenüber einem Ersttäter nur in besonders gelager-
ten Ausnahmefällen in Betracht kommen. Darüber hinaus muss nur die Verhängung 
der Höchstbuße geeignet erscheinen, den Betroffenen zur Befolgung der Rechts-
ordnung anzuhalten. Wird demgegenüber die Mindestbuße verhängt, so müssen die 
Feststellungen belegen, dass ein weniger schwerwiegender Fall der Erfüllung des 
Bußgeldtatbestandes nicht vorstellbar ist. Dies kann auch bei Vorliegen mehrerer 
Erschwerungsgründe der Fall sein, wenn gleichzeitig die mildernden Umstände so 
deutlich überwiegen, dass die Bußgeldschärfungsgründe dadurch nicht mehr ins 
Gewicht fallen.

Die Grundsätze von § 17 OWiG sind bei der Zumessung der Geldbuße zu beachten. 
Gemäß § 17 Absatz 3 OWiG ist Grundlage für die Zumessung der Geldbuße die 
Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft. Auch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in Betracht. Gemäß § 17 Absatz 4 
OWiG soll die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Es ist also bei Festlegung eines Bußgel-
des eine Einzelfallbetrachtung notwendig, um die konkreten Umstände des Einzelfal-
les (zum Beispiel „Ersttäter“) bei der Entscheidung gewichten zu können. Zudem ist 
zu unterscheiden, ob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorlag. § 17 Absatz 2  
OWiG gibt vor, dass fahrlässiges Handeln im Höchstmaß nur mit der Hälfte des an-
gedrohten Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden darf.

Es muss also eine auf den jeweiligen Einzelfall abgestimmte flexible Handhabung 
erfolgen. Unter Hinweis auf diese Grundsätze werden nachstehende Bußgeldrahmen 
vorgegeben.

11.2 - § 11 Absatz 1 Nummer 1

Nach § 2 Absatz 3 Satz 3 müssen Mieterinnen, Mieter, Vermieterinnen und Vermieter 
sowie die für diese handelnden Personen (also beispielsweise Hausverwalter oder 
sonstige Beauftragte) dem zuständigen Bezirksamt auf Verlangen alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und Unterlagen vorlegen. Die Ordnungswidrigkeitsregelung des  
§ 11 Absatz 1 Nummer 1 dient der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Überwa-
chung der Vorschriften des Gesetzes durch die Bezirksämter und stellt sicher, dass 
diese die hierfür erforderlichen Maßnahmen treffen können.

Die Geldbuße soll in diesen Fällen für jede Wohnung einmalig 500 bis 1 500 Euro 
betragen, wenn die Verpflichteten ihrer Mitwirkungspflicht nach § 2 Absatz 2 Satz 3 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig nachgekommen sind.

Bei fährlässigem ordnungswidrigen Verhalten soll die Geldbuße 250 bis 750 Euro 
betragen.

11.3 - § 11 Absatz 1 Nummer 2

Teilen die Vermieterinnen und Vermieter vor Abschluss eines neuen Mietvertrages 
den Mieterinnen und Mietern die zum 18. Juni 2019 (Stichtag) vereinbarte oder 
geschuldete Miete gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 nicht unaufgefordert schriftlich oder 
elektronisch mit, so handeln sie ordnungswidrig im Sinne dieser Vorschrift. Gleiches  
gilt, wenn die Vermieterinnen und Vermieter im laufenden Mietverhältnis auf Ver-
langen der Mieterinnen und Mieter die Höhe der zum Stichtag vereinbarten oder 
geschuldeten Miete nicht mitteilen. Weiterhin handeln Vermieterinnen und Vermieter 
ordnungswidrig, die Mieterinnen und Mietern von zum Stichtag nicht vermieteten 
Wohnungen nicht die zum Ende der letzten Vermietung vor dem Stichtag geltende 
Miethöhe mitzuteilen.

Die Geldbuße soll in diesen Fällen für jede Wohnung einmalig 500 bis 1 500 Euro 
betragen, wenn die Vermieterinnen und Vermieter ihren Mitteilungspflichten nach § 3 
Absatz 1 Satz 4 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig nachkommen.

Bei fährlässigem ordnungswidrigen Verhalten soll die Geldbuße 250 bis 750 Euro 
betragen.

11.4 - § 11 Absatz 1 Nummer 3

Nach § 6 Absatz 4 haben die Vermieterinnen und Vermieter den Mieterinnen und 
Mietern innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes sowie vor 
Abschluss eines neuen Mietvertrages, Auskunft über die zur Berechnung der Miet
obergrenze maßgebenden Umstände zu erteilen. Diese Auskunft ist für die Prüfung 
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der Einhaltung der Obergrenzen durch die Mieterinnen und Mieter erforderlich. Die 
Ordnungswidrigkeitenregelung des § 11 Absatz 1 Nummer 3 soll daher die Aus-
kunftserteilung sicherstellen.

Die Geldbuße soll in diesen Fällen für jede Wohnung einmalig 500 bis 1 500 Euro 
betragen, wenn die Vermieterinnen und Vermieter die Auskunft nach § 6 Absatz 4 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilen.

Bei fährlässigem ordnungswidrigen Verhalten soll die Geldbuße 250 bis 750 Euro 
betragen.

11.5 - § 11 Absatz 1 Nummer 4

Nach dieser Regelung handeln Vermieterinnen und Vermieter ordnungswidrig, die 
ohne erforderliche Genehmigung nach § 8 eine höhere als die nach §§ 3 bis 7 zuläs-
sige Miete fordern oder entgegennehmen. Dieser Ordnungswidrigkeitentatbestand 
dient der Sicherstellung der Miethöheregelungen des Gesetzes.

Die Geldbuße soll in diesen Fällen für jede Wohnung einmalig 1 000 bis 2 000 Euro 
betragen. Die Höhe der Geldbuße soll sich insbesondere an dem Zeitraum orientie-
ren, für den die nicht zulässige Miete gefordert oder entgegengenommen wird.

Bei fährlässigem ordnungswidrigen Verhalten soll die Geldbuße 500 bis 1 000 Euro 
betragen.

11.6 - § 11 Absatz 1 Nummer 5

Nach dieser Regelung handeln Vermieterinnen und Vermieter ordnungswidrig, wenn 
sie eine nach § 7 zulässige Mieterhöhung nach Modernisierung nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig der Investitionsbank Berlin anzeigen. Entsprechend der 
Regelung des § 7 Absatz 2 ist in der Regel von einer Rechtzeitigkeit der Anzeige 
auszugehen, wenn diese innerhalb von drei Monaten nach Durchführung der Moder-
nisierungsmaßnahmen erfolgt.

Die Geldbuße soll in diesen Fällen für jede Wohnung einmalig 500 bis 1 500 Euro be-
tragen, wenn die Vermieterinnen und Vermieter entgegen § 7 Absatz 1 die Erhöhung 
nicht, nicht richtig nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigen.

Bei fährlässigem ordnungswidrigen Verhalten soll die Geldbuße 250 bis 750 Euro 
betragen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Antrag nach § 9 Absatz 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes

Bekanntmachung vom 7. April 2020

WiEnBe IV A

Telefon: 9013-8486/7514 oder 9013-0, intern 913-8486/7514

Die Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 1, 10179 Berlin, beantragen eine 
Bescheinigung von einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zum Besitz und 
Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung bereits bestehender wasserwirt-
schaftlicher Anlagen (Regen-, Schmutz- und Mischwasserkanäle, Trinkwasser- und 
Abwasserdruckleitungen sowie Regenrückhaltebecken) auf den Grundstücken  
Gemarkung Mitte, Flur 719, Flurstücke 521, 573; Flur 917, Flurstücke 8013, 
8054.
Die Anträge einschließlich entsprechender Lagepläne können in der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Referat IV A, Zimmer 108, 1. Etage,  
Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin, nach vorheriger schriftlicher oder telefoni-
scher (9013-8486/7514) Terminvereinbarung innerhalb von vier Wochen nach dem 
Tag der Veröffentlichung während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe erteilt die Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9 
Absatz 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Absatz 4 und 5 SachenR-DV.

Widersprüche können bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe  
- IV A 25 - innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung durch den Grundstückseigentümer unter Beifügung des Nachweises der 
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